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Veröffentlichung: ja 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund, der 

Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu Fragen des 

gemeinsamen Meldeverfahrens am 18.03.2015 

6. Änderung der Anlage 2 des gemeinsamen Rundschreibens „Gemeinsames Meldever-

fahren zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“; 

hier: Redaktionelle Änderung der Beschreibung zum Personengruppenschlüssel 105 

________________________________________________________________________ 

Praktikanten, die während der Dauer eines Studiums als ordentlich Studierende einer Fach-

schule oder Hochschule ein Praktikum ableisten (Zwischenpraktikum), das in einer Studien- 

oder Prüfungsordnung vorgeschrieben ist, sind in der Kranken-, Renten- und Arbeitslosen-

versicherung als Beschäftigte versicherungsfrei (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB V, § 5 Abs. 3 SGB VI, 

§ 27 Abs. 4 Nr. 2 SGB III). Die Pflegeversicherung folgt der Krankenversicherung. Aus-

schließlich in der Unfallversicherung besteht für die Zeit des Praktikums Versicherungspflicht 

nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII. 

Bis zur Integration der Unfallversicherung in das Arbeitgebermeldeverfahren der Sozialversi-

cherung nach § 28a SGB IV waren Zeiten eines versicherungsfreien Zwischenpraktikums 

nicht zu melden. Erst mit der Einführung des Absatzes 12 werden nunmehr auch Beschäftig-

te einbezogen, die ausschließlich in der Unfallversicherung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII 

versicherungspflichtig sind. Eine entsprechende Erläuterung des Personenkreises, welcher 

auch die Zwischenpraktikanten umfasst, wurde in das gemeinsame Rundschreiben „Ge-

meinsames Meldeverfahren zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“ 

unter Ziffer 1.1.7.1. aufgenommen. Darüber hinaus wurde der Personengruppenschlüssel 

190 eingeführt. 

In der Beschreibung des Personengruppenschlüssels 105 (Praktikanten) in der Anlage 2 des 

gemeinsamen Rundschreibens „Gemeinsames Meldeverfahren zur Kranken-, Pflege-, Ren-

ten- und Arbeitslosenversicherung“ wird die nunmehr unzutreffende Aussage getroffen, dass 

Zwischenpraktikanten aufgrund der Versicherungsfreiheit in der Kranken-, Pflege-, Renten- 

und Arbeitslosenversicherung nicht zu melden sind. Es sollte eine entsprechende Anpas-

sung mit Verweis auf die Verwendung des Personengruppenschlüssels 190 erfolgen. 
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Die Ausführungen zum Personengruppenschlüssel 105 in der Anlage 2 des gemeinsamen 

Rundschreibens „Gemeinsames Meldeverfahren zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeits-

losenversicherung“ in Bezug auf Zwischenpraktikanten werden deshalb wie folgt angepasst: 

„Praktikanten, die ein vorgeschriebenes Zwischenpraktikum absolvieren, sind ausschließlich 

in der Unfallversicherung versicherungspflichtig und daher mit dem Personengruppenschlüs-

sel 190 zu melden.“ 

 


